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Abänderungsantrag 

der unterzeichneten Abgeordneten der ÖVP 

zur Beilage 34/2021 (Bericht des Ausschusses für Finanzen und Kommunales 

betreffend den Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2022), 

Budgetgruppe 9 „Finanzwirtschaft“, 

betreffend die Beteiligungen sowie die  

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

 

 

Der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

1. Im Rahmen des Teilabschnittes 1/91400 „Beteiligungen“ wird der bei der 

Voranschlagsstelle 1/914008/7403/001 „Transfers an die OÖ Gesundheitsholding GmbH 

(OÖG), Trägerselbstbehalt“ veranschlagte Betrag in Höhe von 51.959.300 Euro um 

614.900 Euro auf 52.574.200 Euro erhöht und der bei der Voranschlagsstelle 

1/914008/7403/002 „Transfers an die Kepler Universitätsklinikum GmbH (KUK), 

Trägerselbstbehalt“ veranschlagte Betrag in Höhe von 35.783.900 Euro um 425.900 Euro 

auf 36.209.800 Euro erhöht. 

Beide Abänderungen betreffen sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzierungshaushalt. 

 

2. Der im Teilabschnitt 2/92510 „Vorschüsse für das laufende Jahr“ bei der 

Voranschlagsstelle 2/925105/8390 „Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben“ veranschlagte Betrag in Höhe von 1.560.000.000 Euro wird im Ergebnis- 

und Finanzierungshaushalt um 15.000.000 Euro auf 1.575.000.000 Euro erhöht. 

 

Sämtliche Abänderungen von Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen sind in den 

Schlusssummen des Art. I Z 1 und 2, den entsprechenden Bereichsbudgets sowie bei den 

Anlagen 1a, 1b, 5a, 6a, 6b, 6c und 6f gem. VRV 2015 sowie der Überleitungstabelle gem. Art. 

25 Abs. 2 ÖStP 2012 zu berücksichtigen. 

 

 

Begründung 

 

1. Die Übernahme des Gehaltsabschlusses 2022 für den öffentlichen Dienst beim Land OÖ 

bewirkt einen Zusatzbedarf im Bereich der Trägerselbstbehalte für die landeseigenen 

Krankenanstalten in Höhe von 1.040.800 Euro. 

  



 

2. Insgesamt ergibt sich im Landeshaushalt aufgrund des Gehaltsabschlusses für 2022 ein 

Zusatzbedarf in der Höhe von 15 Mio. Euro. Eine Bedeckung kann durch Veranschlagung 

der Ertragsanteile innerhalb des vom Bundesministerium für Finanzen prognostizierten 

Ausmaßes erfolgen. 

 

 

Linz, am 14. Dezember 2021 

 

 

(Anm.: ÖVP-Fraktion) 
Dörfel, Csar, Manhal, Froschauer 

 


